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Anhang 11

Weitere Vergütungsbestandteile

1. Abschnitt IV der Anlage 1 zu den AVR

Bei Dozenten und Lehrkräften der Vergütungsgruppen 2 bis 5b nach Ziffer VI der Anmerkungen zu den Tätig-
keitsmerkmalen der Anlage 2 zu den AVR wird die Regelvergütung wie folgt gekürzt:

Bei Dozenten und Lehrkräften der Vergütungsgruppen 5c bis 8 nach Ziffer VI der Anmerkungen zu den Tätig-
keitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1 bis 12 der Anlage 2 zu den AVR wird die Regelvergütung wie folgt 
gekürzt:

2. Abschnitt V Buchstabe C der Anlage 1 zu den AVR

Mitarbeiter, deren Dienstverhältnis vor dem 1. Juli 2008 bestanden hat, erhalten für jedes berücksichtigungs-
fähige Kind eine Kinderzulage in Höhe von:

Die Kinderzulage erhöht sich ab dem 01.06.2018 nach folgender Tabelle für

Ausgangswert am 1.1.2018 91,35 Euro

Ausgangswert am 1.1.2018 82,23 Euro

Ausgangswert am 1.1.2018 115,52 Euro

Mitarbeiter nach den
Vergütungsgruppen

Ausgangswert am 1.1.2018 
für das erste zu 

berücksichtigende Kind 

Ausgangswert am 1.1.2018
für jedes weitere zu 

berücksichtigende Kind 

VG 12, 11, 10, und 9 6,53 € 32,63 €

VG 9a 6,53 € 26,08 €

VG 8 6,53 € 19,58 €
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3. Abschnitt XI Abs. (d) der Anlage 1 zu den AVR

Der Einsatzzuschlag im Rettungsdienst beträgt

4. § 3 Abs. 2 der Anlage 1b zu den AVR

Die Zulage nach Abs. 1 beträgt monatlich:

5. Anlage 2d zu den AVR

Die Vergütungsgruppenzulage nach den Anmerkungen A – F beträgt in Euro:

6. § 1 Abs. 1 Satz 2 lit. e) und f) der Anlage 6a zu den AVR

e) für Arbeit zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr

f) für Arbeit an Samstagen in der Zeit von 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr	

7. § 7 Absatz 1 Buchstabe a) und Buchstabe b) der Anlage 14 zu den AVR

Das Urlaubsgeld beträgt

Ausgangswert am 1.1.2018 19,73 Euro

Für Mitarbeiter der Vergütungsgruppen Ausgangswert am 1.1.2018
1   bis 2 136,34 Euro
3   bis 5b 136,34 Euro
5c bis 12 129,86 Euro

ab A B C D E F
Ausgangswert
am 1.1.2018 106,24 € 127,50 € 140,80 € 155,91 € 129,93€ 173,00 €

Ausgangswert am 1.1.2018 1,56 Euro

Ausgangswert am 1.1.2018 0,78 Euro
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a) für die am 1. Juli vollbeschäftigten Mitarbeiter der Vergütungsgruppen 1 bis 5b der Anlagen 2, 2d und 2e 
zu den AVR

b) für die am 1. Juli vollbeschäftigten Mitarbeiter der Vergütungsgruppen 5c bis 12 der Anlagen 2, 2d und 2e 
zu den AVR

Werte für die Jahre 2018, 2019 und 2020

Ausgangswert am 1.1.2018 307,71 Euro

Ausgangswert am 1.1.2018 400,01 Euro

Bezeichnung Zulage (Quelle AVR) AVR 2018
(+ 3,19 %)

AVR 2019
(+3,09 %)

AVR 2020
(+ 1,06 %)

Kürzungsbetrag Dozenten und Lehrkräfte VG 2 bis 5b (Anlage 1 IV)   94,26 €   97,17 €   98,20 €
Kürzungsbetrag Dozenten und Lehrkräfte VG 5c bis 8 (Anlage 1 IV)   84,85 €   87,47 €   88,40 €
Kinderzulage (Anlage 1 V) 119,21 € 122,89 € 124,19 €
Erhöhungsbeträge Kinderzulage (1. Kind) (Anlage 1 V)     6,74 €     6,95 €     7,02 €
Erhöhungsbeträge Kinderzulage (weitere Kinder) (Anlage 1 V)   33,67 €   34,71 €   35,08 €
Erhöhungsbeträge Kinderzulage (weitere Kinder) (Anlage 1 V)   26,91 €   27,74 €   28,03 €
Erhöhungsbeträge Kinderzulage (weitere Kinder) (Anlage 1 V)   20,20 €   20,82 €   21,04 €
Einsatzzuschlag Rettungsdienst (Anlage 1 XI Abs. d)   20,36 €   20,99 €   21,21 €
Besitzstandszulage (VG 1 bis 2) (Anlage 1b § 3 Abs. 2) 140,69 € 145,04 € 146,58 €
Besitzstandszulage (VG 3 bis 5b) (Anlage 1b § 3 Abs. 2) 140,69 € 145,04 € 146,58 €
Besitzstandszulage (VG 5c bis 12) (Anlage 1b § 3 Abs. 2) 134,00 € 138,14 € 139,60 €
Anmerkung A zu Tätigkeitsmerkmalen (Anlage 2d) 109,63 € 113,02 € 114,22 €
Anmerkung B zu Tätigkeitsmerkmalen (Anlage 2d) 131,57 € 135,64 € 137,08 €
Anmerkung C zu Tätigkeitsmerkmalen (Anlage 2d) 145,29 € 149,78 € 151,37 €
Anmerkung D zu Tätigkeitsmerkmalen (Anlage 2d) 160,88 € 165,85 € 167,61 €
Anmerkung E zu Tätigkeitsmerkmalen (Anlage 2d) 134,07 € 138,21 € 139,68 €
Anmerkung F zu Tätigkeitsmerkmalen (Anlage 2d) 178,52 € 184,04 € 185,99 €
Zuschlag für Nachtarbeit (Anlage 6a lit. e)     1,61 €     1,66 €     1,68 €
Zuschlag für Samstagsarbeit (Anlage 6a lit. f)     0,80 €     0,82 €     0,83 €
Urlaubsgeld VG 5b bis 1 (Anlage 14 § 7 (a)) 317,53 € 327,34 € 330,81 €
Urlaubsgeld VG 12 bis 5c (Anlage 14 § 7 (b)) 412,77 € 425,52 € 430,03 €
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Anhang 12

Anlage 7 - Ausbildungsvergütungen

1. § 1 Abs. (a) Satz 2 Abschnitt B II der Anlage 7 zu den AVR

2. § 1 Abs. (a) Satz 2 Abschnitt C II der Anlage 7 zu den AVR

3. § 1 Abs. (a) Satz 2 Abschnitt D der Anlage 7

Ausgangswert am 1.1.2018 
im ersten Ausbildungsjahr 1.040,69 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.102,07 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.203,38 Euro

Ausgangswert am 1.1.2018 964,91 Euro

Ausgangswert am
1.1.2018

  1. Pharmazeutisch-technische Assistent/inn/en 1.502,02 Euro
  2. Masseure und med. Bademeister/innen 1.445,36 Euro
  3. Sozialarbeiter/innen 1.726,21 Euro
  4. Sozialpädagog/inn/en 1.726,21 Euro
  5. Erzieher/innen 1.502,02 Euro
  6. Kinderpfleger/innen 1.445,36 Euro
  7. Altenpfleger/innen 1.502,02 Euro
  8. Haus- und Familienpfleger/innen 1.502,02 Euro
  9. Heilerziehungshelfer/innen 1.445,36 Euro
10. Heilerziehungspfleger/innen 1.563,76 Euro
11. Arbeitserzieher/innen 1.563,76 Euro
12. Rettungsassistent/inn/en 1.445,36 Euro
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4. § 1 Abs. 1 Satz 2 Abschnitt E der Anlage 7 zu den AVR

Werte für die Jahre 2018 und 2019

Ausgangswert am 1.1.2018 
im ersten Ausbildungsjahr    918,26 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr    968,20 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.014,02 Euro
im vierten Ausbildungsjahr 1.077,59 Euro

Bezeichnung Zulage (Quelle AVR) AVR 2018
(+ 50 Euro)

AVR 2019
(+ 50 Euro)

Abschnitt B II:Schüler an Kranken- und Altenpflegeschulen
1. Ausbildungsjahr 1.090,69 € 1.140,69 €
2. Ausbildungsjahr 1.152,07 € 1.202,07 €
3. Ausbildungsjahr 1.253,38 € 1.303,38 €
Abschnitt C II: Kranken- und Altenpflegehelfer 
Ausbildungsvergütung 1.014,91 € 1.064,91 €
Abschnitt D: Praktikanten nach abgelegtem  Examen 
  1. Pharmazeutisch-technische Assisten/inn/en 1.552,02 € 1.602,02 €
  2. Masseure und med. Bademeister/innen 1.495,36 € 1.545,36 €
  3. Sozialarbeiter/innen 1.776,21 € 1.826,21 €
  4. Sozialpädagog/inn/en 1.776,21 € 1.826,21 €
  5. Erzieher/innen 1.552,02 € 1.602,02 €
  6. Kinderpfleger/innen 1.495,36 € 1.545,36 €
  7. Altenpfleger/innen 1.552,02 € 1.602,02 €
  8. Haus- und Familienpfleger/innen 1.552,02 € 1.602,02 €
  9. Heilerziehungshelfer/innen 1.495,36 € 1.545,36 €
10. Heilerziehungspfleger/innen 1.613,76 € 1.663,76 €
11. Arbeitserzieher/innen 1.613,76 € 1.663,76 €
12. Rettungsassistent/inn/en 1.495,36 € 1.545,36 €
Abschnitt E: Auszubildende
1. Ausbildungsjahr    968,26 € 1.018,26 €
2. Ausbildungsjahr 1.018,20 € 1.068,20 €
3. Ausbildungsjahr 1.064,02 € 1.114,02 €
4. Ausbildungsjahr 1.127,59 € 1.177,59 €
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B. Befristete Ergänzung der Versorgungsordnung B (Anlage 8 zu den AVR)

I.	 Änderung der VersO B der Anlage 8 zu den AVR

In Anlage 8 zu den AVR wird in VersO B folgender neuer § 8a eingefügt:

„§ 8a Versicherung bei anderer Versorgungseinrichtung

(1)	 1Ist abweichend von § 2 der Abschluss einer Zusatzrentenversicherung bei der „Pensionskasse der Caritas 
VVaG“ aus auf deren Seite liegenden rechtlichen Gründen ausgeschlossen, erfolgt statt dessen die Zusatzver-
sorgung durch Abschluss einer Zusatzrentenversicherung bei der „Kölner Pensionskasse VVaG“, sofern diese 
für die Versicherung einen identischen Tarif anbietet, wie er mit Stand vom 30. April 2018 von der Pensions-
kasse der Caritas VVaG für das Versicherungsverhältnis angeboten worden wäre. 2Soweit die Voraussetzun-
gen vorliegen, kann eine solche Zusatzrentenversicherung durch den Dienstgeber auf die „Pensionskasse der 
Caritas VVaG“ ohne Änderung der Anwartschaft übergeleitet werden.

(2)	 1Die übrigen Bestimmungen dieser Versorgungsordnung finden für eine Versorgung nach dem Absatz 1 
entsprechende Anwendung. 2§ 9 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass dessen Absatz 6 im Falle einer 
Versorgung nach Absatz 2 entsprechend auch für den Fall gilt, dass das Versicherungsunternehmen keine 
Eigenbeiträge zulässt. 3Die entsprechende Anwendung des § 9 Abs. 6 erfolgt auch für am 30. April 2018 
bestehende Zusatzversicherungen, solange eine Höherversicherung bei der Pensionskasse der Caritas VVaG 
aus rechtlichen Gründen, die auch den Abschluss einer Zusatzversicherung i. S. d. Absatzes 1 hindern, aus-
geschlossen ist. 4Wendet der Mitarbeiter im Fall des Satzes 3 zu den in § 9 Abs. 6 Satz 1 genannten Termin 
zusätzlich die dort genannten Mindest-Entgeltumwandlungen auf, wird der Dienstgeber diese im Rahmen der 
Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 EStG, der Möglichkeit der pauschalen Versteuerung nach § 40b EStG in der 
am 31.12.2004 geltenden Fassung und der Sozialversicherungsfreiheit § 1 Abs. 1 Nr. 4 bzw. Nr. 6 SvEV mit 
demselben Vomhundertsatz des versicherungspflichtigen Beschäftigungsentgelts abzüglich 15 v. H. des sich 
aus der Entgeltumwandlung ergebenden Beitrags bezuschussen.

(3) § 8a ist befristet bis zum 30.06.2019.“

II. 	 Inkrafttreten

Diese Änderung tritt am 1. Mai 2018 in Kraft. 

C. Einsatz von Leiharbeitnehmer/inne/n (Allgemeiner Teil zu den AVR)

I. 	 Ergänzung des Allgemeinen Teils der AVR

„§ 24 Einsatz von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern
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Mitarbeiter, die an Einrichtungen und Dienststellen innerhalb des Geltungsbereiches nach dem Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz überlassen werden, dürfen abweichend von § 1 Abs. 1b S. 1 des Gesetzes zur Regelung der 
Arbeitnehmerüberlassung (AÜG) bis zu fünf Jahren überlassen werden, wenn für sie mindestens die Vergütungs-
regelungen der AVR in ihrer jeweils gültigen Fassung zur Anwendung kommen. Die betreffenden Mitarbeiter 
dürfen dabei gleichzeitig nicht schlechter gestellt werden als für die Einrichtung und Dienststelle des Entleihers 
vergleichbare Mitarbeiter des Entleihers geltenden wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeits-
entgeltes, § 8 Abs. 1 AÜG.“

II. 	 Inkrafttreten

Der Beschluss tritt am 15. März 2018 in Kraft. 

Fulda, den 14. Juni 2018

gez. Heinz-Josef Kessmann
Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission 

Vorstehende Beschlüsse der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverban-
des vom 14.06.2018 setze ich für das Bistum Hildesheim in Kraft.

Hildesheim, den 02.08.2018

L.S.

† Dr. Nikolaus Schwerdtfeger
Diözesanadministrator
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Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

A. Tarifrunde einschließlich Betreuungskräfte und Fahrdienste 

Der Beschluss beinhaltet Erhöhungen der Vergütungswerte und Regelungen zu den oben genannten Anlagen im 
Rahmen der aktuellen Tarifrunde.  

B. Befristete Ergänzung der Versorgungsordnung B (Anlage 8 zu den AVR)

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat ausweislich einer Mitteilung der Pensionskasse der Caritas 
VVaG (PKC, früher „Selbsthilfe“) untersagt, neue Versicherungsverhältnisse und Höherversicherungen einzugehen, 
bis sich die Eigenmittelsituation der PKC stabilisiert hat (Mitteilung der PKC an die Arbeitgeber vom 18. Mai 2018, 
bezugnehmend auf eine Anordnung der BaFin vom 11. Mai 2018).

Die PKC ist alleiniger bestimmter Träger der Zusatzversorgung nach den Regelungen der VersO B der Anlage 8 zu 
den AVR, die dann greift, wenn der Dienstgeber nicht Beteiligter einer öffentlich-rechtlichen Zusatzversorgungs-
kasse ist. Anlage 8 zu den AVR bestimmt, dass der Dienstgeber verpflichtet ist, „die Versorgung … zu veranlassen“. 
VersO B bestimmt dann nur noch die mitarbeiterbezogene Versicherungspflicht und den Abschluss der „Zusatzren-
tenversicherung“ (§ 2 VersO B) durch Anmeldung bei der PKC (§ 3 Abs. 1 VersO B). Durch die Einbeziehung der 
AVR in den Dienstvertrag der Mitarbeiter wird man davon ausgehen können, dass die AVR selbst das arbeitsrecht-
liche Grundverhältnis der Betrieblichen Altersversorgung zwischen den Dienstvertragsparteien darstellt. Die Alters-
versorgungszusage ist dann mit dem Beginn des Dienstverhältnisses erteilt. In der VersO B bezieht sie sich dann im 
Rahmen der Beitragshöhe auf die in dem Zusatzversicherungsverhältnis bestimmte Leistung als beitragsorientierte 
Leistungszusage im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr.1 Betriebsrentengesetz (BetrAVG). Dann haftet der Dienstgeber, weil die 
Durchführung über einen Dritten erfolgt, für die Leistung nach § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG.

Hier ist jetzt die Situation gegeben, dass der einzig mögliche „Dritte“ aus aufsichtsrechtlichen Gründen nicht zur 
Verfügung steht, wenn der Dienstgeber den neuen Mitarbeiter zur Zusatzrentenversicherung anmelden will. Selbst 
wenn man nicht der Auffassung ist, dass schon der Dienstvertrag selbst durch die Einbeziehung der AVR die be-
triebsrentenrechtliche Zusage enthält, würde man aus allgemeine zivilrechtlicher Anwendung der Bestimmungen zur 
Unmöglichkeit spätestens mit nach Mitteilung der PKC abgeschlossenen Dienstverträgen wegen der Kenntnis des 
Dienstgebers Schadensersatzverpflichtungen des Dienstgebers begründen können.

Es ist deshalb eine kurzfristige Anpassung der VersO B geboten, um eine Haftung des Dienstgebers zu vermeiden 
und die Anwendbarkeit der AVR auch in diesen, wenn auch seltenen, Fällen der Anwendung der VersO B für die 
Pflichtversicherung zu gewährleisten.

Hier wird in der Übergangsvorschrift des § 8a die Versicherungspflicht auf die Schwesterkasse der PKC, die Kölner 
Pensionskasse VVaG (KPK), umgelenkt. Diese bietet für die Neuversicherung die gleichen Tarife an wie die PKC. 
Dies gilt insbesondere für deren Komponenten Garantieverzinsung und Verwaltungskosten.

Absatz 2 Satz 1 stellt klar, dass im Übrigen die VersO B gilt. Anzupassen ist aber in Bezug auf die neue Regelung zu 
den sich erhöhenden Beiträgen im Rahmen der Übergangsregelung für das „Tarifgebiet Ost“. Hier ist die Erhöhung 
bereits am 1. April 2018 erfolgt. Bei einer Neuversicherung wird aber entscheidend sein, ob die KPK Eigenbeiträge 
annimmt. Wenn nicht, wird nach Satz 2 die höhere Versicherung entfallen. Die Eigenbeiträge finden keine Anwen-
dung. Entsprechend sinkt auch der Arbeitgeberbeitrag (faktisch auf 2,5%).
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Mit Absatz 2 Satz 3 wird noch die häufigere Möglichkeit des bestehenden Versicherungsverhältnisses angesprochen. 
Auch hier wird die Höherversicherung faktisch entfallen und der Beitrag bei den 2,5% verbleiben. Wird aber eine 
zum 1. April 2019 eine zusätzliche Entgeltumwandlung von 1,0 und ab dem 1. April 2020 erhöht auf 1,5% betrieben, 
wird nach Satz 4 der Dienstgeber diese in der Höhe bezu-schussen, in der auch sein Beitrag gestiegen wäre. Aller-
dings soll der Zuschuss um den ohnehin für neue Zusagen (um eine solche würde es sich handeln) ab dem 01.01.2019 
zu leistenden gesetzlichen Zuschuss nach § 1a Abs. 1a BetrAVG gekürzt werden, um die Aufwendungen zur eigent-
lichen Höherversicherung nicht steigen zu lassen. Wesentlich ist aber, dass auch bei älteren Beschäftigungsverhält-
nissen i.d.R. ein Neuabschluss vorliegt mit dem dann bei diesem Versicherer aktuell gültigen Garantiezins. Dieser 
wird i.d.R. niedriger sein als der Garantiezins der Bestandsversicherung bei der PKC.

Die Lenkung auf die KPK kann ohne weitere Diskussion nur eine kürzestfristige Lösung sein. Fällt die PKC län-
gerfristig aus, wird die Bundeskommission eine grundsätzliche Entscheidung treffen müssen. Dies umfasst auch die 
Frage der geordneten Auswahl eines neuen Partners. Deshalb ist die Regelung befristet.

Hinweis zur freiwilligen Versicherung:

VersO B regelt nur die Pflichtversicherung. Bei der freiwilligen Versicherung durch Entgeltumwandlung, die auf-
grund eines Anspruchs des Mitarbeiters nach der Z-KODA-Regelung erfolgt, wäre zwar ebenfalls Ergänzungsbedarf. 
Dieser fällt aber deutlich geringer bis nahezu nicht vorhanden aus.

Die Regelung geht von einer freiwilligen Versicherung dort aus, wo auch die Pflichtversicherung erfolgt. Alle Nicht-
PKC-Pflichtversicherte können also auf den Pflichtversicherungs-Träger verwiesen werden. Dies ist i. d. R. die 
KZVK oder eine andere öffentlich-rechtliche ZVK.

Erfolgt die Pflichtversicherung bereits nach der VersO B, können Dienstgeber und Mitarbeiter aus einem sachlichen 
Grund die freiwillige Versicherung bei einer anderen Kasse vereinbaren. Von einem Einverständnis des Mitarbeiters 
wird angesichts des Hintergrundes der Fragestellung auszugehen sein.

Deshalb erfolgt keine Änderung in Bezug auf die Z-KODA-Regelung.

C. Einsatz von Leiharbeitnehmer/inne/n (Allgemeiner Teil zu den AVR)

Nach § 1 Abs. 1b S. 1 AÜG darf der Verleiher denselben Leiharbeitnehmer nicht länger als 18 aufeinander folgende 
Monate an denselben Entleiher überlassen. Nach § 1 Abs. 1b S. 3 AÜG kann im Tarifvertrag der Einsatzbranche 
von den Tarifvertragsparteien eine abweichende Höchstdauer festgelegt werden. Kirchen und öffentlich-rechtlichen 
Religionsgemeinschaften einschließlich ihrer caritativen Unternehmen haben jedoch nach § 1 Abs. 1b S. 8 AÜG die 
Möglichkeit, eine hiervon abweichende Regelung vorzusehen. In Bezug auf § 1 Abs. 1b S. 3 AÜG kann dies auch 
dort nur für die einsetzende Einrichtung oder Dienststelle gelten (so im Ergebnis auch Ludwig, Die Reform der 
Arbeitnehmerüberlassung und ihre Auswirkungen, ZAT 2017, 77 [80]). Sofern die Mitarbeiter jedoch eine der AVR 
entsprechende Vergütung erhalten, besteht keine Veranlassung für die durch das Gesetz zur Änderung des Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes vom 21. Februar 2017. Vielmehr soll durch die Verlängerung ein Anreiz geschaffen wer-
den, von Anfang an ihre Arbeit gemäß den AVR zu vergüten. In diesem Fall wird der Einsatz durch die Zustimmung 
der Mitarbeitervertretung nach § 34 Abs. 2 Nr. 3 MAVO überprüft.
Durch die gleichwohl vorgenommene Begrenzung auf fünf Jahre wird die Möglichkeit geschaffen, die Verhältnisse 
zu beobachten und gegebenenfalls in der Zukunft anzupassen. Ferner ist die Möglichkeit eines unbeschränkten Ver-
zichts umstritten, vergleiche die Stellungnahme von Prof. Thüsing zur Reform in der BT-Drucksache 18/11737. Eine 
hieraus sich ergebene Rechtsunsicherheit dürfte für keine der beteiligten Parteien von Interesse sein.
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Bischöfliches Generalvikariat

Feier der Zusage (Zulassungsfeier) 
zur Taufe von erwachsenen Katechumenen

Die Feier der Zusage (Zulassungsfeier) in der Seminar-
kirche in Hildesheim findet im nächsten Jahr am ersten 
Sonntag der Österlichen Bußzeit, am 10.03.2019 um 
14.30 Uhr statt. Die Katechumenen empfangen die Ini-
tiationssakramente im Rahmen einer liturgischen Fei-
er in ihrer Heimatpfarrei, möglichst in der Osternacht 
als dem vornehmsten Zeitpunkt der Erwachsenentaufe.

Den Antrag auf Erwachsenentaufe hat der zuständige 
Pfarrer zuvor schriftlich an das Bischöfliche General-
vikariat, Stabsabteilung Recht/Kirchenrecht, Domhof 
18-21, 31134 Hildesheim, zu stellen. Die entsprechenden 
Formulare zur Erwachsenentaufe können im e-mip-Sys-
tem des Pfarrbüros abgerufen werden. 

Vor der Feier der Zusage sind die Katechumenen mit ih-
ren Katechumenatsbegleiterinnen und -begleitern zu ei-
nem Vorgespräch mit dem Diözesanbischof eingeladen. 
Dieser Begegnungstag findet am 24.02.2019 von 10.30 
Uhr bis 16.30 Uhr im Tagungshaus Priesterseminar Hil-
desheim statt.

Bevor ein Erwachsener das Sakrament der Taufe emp-
fängt, ist er in gebotener Weise vorzubereiten. Er muss 
den Willen zum Empfang der Taufe bekundet haben, er 
muss über die Glaubenswahrheiten und über die christli-
chen Pflichten hinreichend unterrichtet sein und er ist in 
den Katechumenat aufzunehmen und nach Möglichkeit 
durch die einzelnen Stufen zur sakramentalen Initiati-
on hinzuführen, vgl. cann. 851, n. 1, 865 § 1 CIC/1983. 

Voraussetzungen für die Zusage (Zulassung) sind:

•	 die einzelne oder gemeinschaftliche, über mehrere 
Monate durchgeführte geistliche Einführung und Be-
gleitung der Katechumenen in der Pfarrei;

•	 die Aufnahmefeier in den Katechumenat, in der Re-
gel ca. 1 Jahr vor der Taufe.

Zur Gestaltung: Die Feier der Eingliederung Erwach-
sener in die Kirche. Manuskriptausgabe zur Erpro-
bung, hg. v. d. Liturgischen Institut Österreich: Teil I. 
Grundform, Wien 2016, Teil II. In besonderen Situa-
tionen, Trier 2008; Zu beachten ist auch das Materi-
alpaket für den Katechumenat im Bistum Hildesheim 
„Christ werden. Der Katechumenat Erwachsener“, 
Hildesheim 2012. 

•	 die Vorstellung der Katechumenen und des Katechu-
menatsweges in einem Gemeindegottesdienst, spä-
testens am 1. Sonntag der Österlichen Bußzeit.

Die Anmeldung zur Feier der Zusage (Zulassungsfeier) 
ist bis spätestens 22.02.2019 schriftlich zu richten an das 
Bischöfliche Generalvikariat, Hauptabteilung Pastoral, 
Domhof 18-21, 31134 Hildesheim. 

Kirchliche Mitteilungen

Veränderungen Pastorales Personal

Der Diözesanadministrator, Weihbischof Dr. Nikolaus 
Schwerdtfeger, hat folgende Ernennungen bzw. 
Versetzungen vorgenommen:

Dechant Wolfgang Voges
Wiederernennung zum Dechanten des Stadtdekanats 
Hildesheim für weitere fünf Jahre (Urkunde vom 
11.06.2018).

Pfarrer Dr. Mwanangombe Manzanza
Entpflichtung als Pfarrer der Katholischen Pfarrgemeinde 
St. Mauritius Hildesheim, und den damit verbundenen 
Aufgaben zum 01.09.2018.

Pfarrer Dr. Bogdan Dabrowski
Entpflichtung von der Aufgabe als Pfarrer der 
Katholischen Pfarrgemeinde St. Cyriakus, Braunschweig, 
und den damit verbundenen Aufgaben mit Wirkung vom 
18.06.2018.



KIRCHLICHER ANZEIGER FÜR DAS BISTUM HILDESHEIM NR. 6/2018 | 219

Domkapitular Propst Reinhard Heine
Zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben Beauftragung 
mit der Pfarrverwaltung der Katholischen Pfarrgemeinde 
St. Cyriakus, Braunschweig, mit Wirkung vom 
18.06.2018.

Veränderungen

Bischof em. Michael Wüstenberg
Neue Anschrift ab sofort: Neue Straße 3, 31134 
Hildesheim

Korrektur

Pastor Markus Ganzauer
Neue Anschrift: Bogenstraße 4, 27578 Bremerhaven

Verstorben

Am 26.06.2018 verstarb Herr Pfarrer Bernd Kösling 
- kommissarischer Dechant - , zuletzt wohnhaft 
Eupener Straße 60, 27576 Bremerhaven-Lehe.
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